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Publizierende Stelle 
Stadt Liestal, Rathausstrasse 36, 4410 Liestal

Verkehrsanordnung – Industriestrasse Abschnitt 
Schauenburgerstrasse bis Bifangstrasse, Liestal

Betroffener Abschnitt 
Industriestrasse Abschnitt Schauenburgerstrasse bis Bifangstrasse 

Verkehrsanordnung 

Für die Dauer der Bauzeit (26.06.2026 - 13.08.2027) wird an der Industriestrasse das 
Verkehrsregime im betroffenen Abschnitt temporär angepasst. Die Massnahmen werden 
gemäss §107 Abs. 3 lit. c SSV wie folgt publiziert: 
- Sig. 2.02 (Einfahrt verboten) ab Einmündung Bifangstr. Richtung Liestal. 
- Sig. 2.38 (Linksabbiegegebot) bei jeder Gründstücksausfahrt innerhalb des Abschnitts 
(ausgenommen AAGL-Busbetrieb). 
- Sig. 4.08 (Einbahnstrasse) ab Einmündung Schauenburgerstrasse Richtung Frenkendorf. 

Verkehrstechnische Anpassungen, wie das Entfernen des Signals 2.38 
(Linksabbiegegebot bei Grundstücksausfahrten) je nach Baufortschritt, werden situativ 
begutachtet und durch die Stadt Liestal, Bereich Tiefbau, fallweise angeordnet. 

Rechtsmittel / Einsichtnahme 

Die vollständige verkehrspolizeiliche Anordnung kann während der Auflage zu den 
Öffnungszeiten der Verwaltung am Infoschalter im Rathaus, Eingang Salzgasse, 
eingesehen werden. 

Gegen diese Anordnung kann gemäss §172 ff des Gemeindegesetzes (SGS 180) in 
Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz (SGS 175) innert 10 Tagen, von der 
Veröffentlichung im Amtsblatt an gerechnet, schriftlich und begründet beim 
Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, Beschwerde erhoben werden. 

Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift der 
beschwerdeführenden oder sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene 
Anordnung ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Beschwerdeverfahren ist 
kostenpflichtig. 
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Rathausstrasse 36  
4410 Liestal 
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